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VORSTOSS 

Interpellation Markus Lüthy, SVP, Erlinsbach, vom 20. Oktober 2015 betreffend eine Einbürge-
rung durch den Regierungsrat des Kantons Aargau 

Text und Begründung: 

Mit Beschluss vom 12. August 2015 hiess der Regierungsrat die Beschwerde gegen einen Be-
schluss der Einwohnergemeindeversammlung Erlinsbach vom 20. Juni 2014 betreffend eine Einbür-
gerung gut. 

Die Einwohnergemeindeversammlung Erlinsbach verweigerte der Gesuchstellerin bereits an der 
Versammlung vom 27. November 2009 die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts wegen ungenü-
gender Sprachkenntnisse und unzureichender Integration. Dagegen wurde Beschwerde erhoben. 
Während der Regierungsrat damals die Gemeinde noch schützte, bemängelten sowohl das Verwal-
tungsgericht, als auch nachfolgend das Bundesgericht die Praxis des Gemeinderates bei der Prü-
fung der Sprachkenntnisse. 

Auch bei einer weiteren Überprüfung der Integration durch den Gemeinderat Erlinsbach wurde diese 
bei der Gesuchstellerin als nicht gegeben beurteilt. Folgerichtig wurde der Einbürgerungsantrag der 
Gemeindeversammlung erneut zur Ablehnung empfohlen. Die Versammlung folgte dem Gemeinde-
rat und lehnte das Gesuch am 23. November 2012 erneut ab. 

Erneut wurde gegen diesen Entscheid Beschwerde erhoben. Diesmal hiess der Regierungsrat mit 
Entscheid vom 25. September 2013 die Beschwerde gut und wies das Geschäft an den Gemeinde-
rat Erlinsbach zurück. Dies mit dem Befehl, dass der Gemeinderat der nächsten Einwohnergemein-
deversammlung einen positiven Antrag auf Zusicherung des Einwohnerbürgerrechts zu stellen habe. 

Selbstverständlich folgte der Gemeinderat diesem obrigkeitlichen Auftrag und brachte das Einbürge-
rungsgesuch am 20. Juni 2014 erneut an die Gemeindeversammlung. Trotz dem positiv lautenden 
Antrag wies die Versammlung das Gesuch mit 124 Nein- gegen 22 Ja-Stimmen sehr deutlich ab. 
Begründet wurde die Ablehnung aus der Mitte der Versammlung wiederum durch die mangelnde 
Integration der Gesuchstellerin. So wurde erwähnt, dass sie die beiden Töchter von Klassenlagern, 
Maienzugbesuch, und anderen Schulanlässen fernhalte. Weiter wurde an der Versammlung moniert, 
dass die Gesuchstellerin die Herausgeber der Fasnachtszeitung wegen eines humorvollen Beitrags 
verklagt habe. Auch gegen dieses Verdikt wurde von der Gesuchstellerin, welche im Übrigen seit sie 
sich in der Schweiz aufhält von der Sozialhilfe abhängig ist, wiederum Beschwerde erhoben. 

Der Regierungsrat hiess diese Beschwerde gut. Er schreibt in seinem Entscheid, dass keine Hin-
weise vorlägen, nach denen die Beschwerdeführerin als nicht erfolgreich integriert zu betrachten 
wäre. Der Regierungsrat erkennt die festgefahrene Situation jedoch selber, dass sich die Erlinsba-
cher Bevölkerung klar und deutlich gegen eine Einbürgerung der Gesuchstellerin stellt und, dass sich 
eine Rückweisung als Leerlauf erweisen würde.  
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Den Entscheid der Einwohnergemeindeversammlung hebt der Regierungsrat auf und sichert der 
Beschwerdeführerin das Gemeindebürgerrecht zu. Die Verfahrenskosten werden der Gemeinde 
auferlegt. 

 

Im Zusammenhang mit diesem Entscheid ist der Regierungsrat gebeten folgende Fragen zu beant-
worten: 

1. Welchen Stellenwert haben Gemeindeversammlungen in den Augen des Regierungsrates? 

2. Wie beurteilt der Regierungsrat die Folgen eines solchen Entscheides für das Interesse der Be-
völkerung an den Gemeindeversammlungen? 

3. Sieht sich der Regierungsrat nicht in der Pflicht, demokratisch gefällte Gemeindeversammlungs-
entscheide zu schützen? 

4. Wie kann der Regierungsrat den Stand der Integration einer Einbürgerungskandidatin beurteilen, 
ohne mit ihr selber oder den zuständigen Gemeindebehörden gesprochen zu haben? 

5. Kann der Regierungsrat die Integration der Beschwerdeführerin besser beurteilen als alle Stimm-
berechtigen an mehreren Gemeindeversammlungen? 

6. Wieso fällt der Regierungsrat Entscheide in vorauseilender Gehorsamkeit gegenüber den Ge-
richtsinstanzen gegen den vom Regierungsrat selber erkannten Willen der Bevölkerung? 

7. Ist der Regierungsrat der Meinung die momentane Rechtslage, bei der Gerichte immer öfter ge-
gen den Willen der Stimmberechtigten in Einbürgerungsfragen entscheiden, sei für die Bevölke-
rung befriedigend und nachvollziehbar? 

8. Teilt der Regierungsrat die Meinung, in einer Demokratie müsse das Volk das letzte Wort haben? 

Mitunterzeichnet von 36 Ratsmitgliedern 


